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10. Zahlungstermine
30 Tage nach Rechnungserhalt. Aussteller Anmeldung

 ► Dieses Aussteller-Reglement ist integrierender Bestandteil  
des Ausstellervertrages.

 ► Anmeldefrist ist 2. April 2024. 
 ► Standvergabe nach Anmeldeeingang. 
 ► Innerhalb einer Woche nach Anmeldeeingang, erscheint  

der Aussteller namentlich und verlinkt auf der Ausstellerliste  
auf unserer Website gewerbe-schau.ch

11. Rücktritt vom Mietvertrag
 ► Bei Rücktritt eines Ausstellers vom abgeschlossenen Vertrag 

haftet dieser für die volle Teilnahmegebür.
 ► Bei einer Absage durch das OK Gewerbe Schau `24 Hallau werden 

die Gebühren weitgehend rückerstattet. Aussteller haben keinen 
Anspruch auf Schadensersatz. 

12. Haftung
 ► Für Beschädigungen an gemieteten Standeinrichtungen  

und Ausstellungsräumen haften die Aussteller persönlich.
 ► Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab.

13. Versicherung
 ► Die Versicherung für Ausstellungsmaterial ist Sache  

der Aussteller. 
 ► Die Versicherungsdeckung für die persönliche Haftung  

der Aussteller sowie deren Angestellte ist Sache jedes  
einzelnen Ausstellers. 

 ► Veranstaltungs-Haftpflichtversicherung wird durch  
den Veranstalter abgeschlossen.

14. Differenzbereinigung
Bei Meinungsverschiedenheiten oder Differenzen entscheidet das OK.

15. Ausschliesslicher Gerichtsstand
Schaffhausen

16. Termine
Anmeldefrist 
2. April 2024

Abgabe Inserat und Logo 
1. Mai 2024

Dauer der Ausstellung  
31. August + 1. September 2024, Industriegebiet, 8215 Hallau

Öffnungszeiten Ausstellung 
Samstag, 31. August 11.00 bis 19.00 Uhr 
Sonntag, 1. September 10.00 bis 18.00 Uhr 

Der Stand muss in dieser Zeit betrieben werden.  
Kein frühzeitiger Abbau möglich. 

Öffnungszeiten Gastronomie 
Samstag, 31. August 11.00 bis 20.00 Uhr 
Sonntag, 1. September 10.00 bis 18.00 Uhr

Aufbau 
Freitag, 30. August, ab 13.00 Uhr, nach Absprache mit  
dem jeweiligen Standort

Abbau 
Sonntag, 1. September ab 18.00 Uhr, oder nach Absprache mit  
dem jeweiligen Standort

Zufahrt zu den Ausstellungsräumlichkeiten für Ein- und Ausladen  
ist gestattet. Nachher sind die Fahrzeuge zwingend auf  
dem reservierten Parkplatz beim Aussteller-Parkplatz bei der  
Firma Stamm AG abzustellen.


